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Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über die Regierungsvorlage (1603 der Bei
lagen): Abkommen zwischen der Republik 
österreich und der Europäischen Weltraum
forschungs-Organisation über die Teilnahme 

österreichs am Spacelab-Programm 

Eingehende Untersuchungen haben ergeben, 
daß eine Beteiligung öster~eichs. am Spacela!b
Pro.gramm den größten Nutz·en für die öster
reichische Winschaft und Wissenschaft .eI1bringen 
wür·de. Dieses Fo.rschungsprolgramm der Europäi.
sehen We1traumfo.rschungs-Organisation l (ESRO) 
stellt ,die europäi~che Betei'lirgung am "Apo.Ho
Nachfolgeprogr.amm" der USA, mit dcsrsen 
Durchführung die amerikanis,che Natio.nal Aero
nautics, anct Space Administra,tion (NASA) be
auftragt wurde, dar. Die technologische Bedeu
tung des genannten Pro.gramms ,gilbt der öster
reichischen Industrie die Möglichkeit, Forschu11lgs-
und Entwicklungsauftr~ge zu .erhalten, die auf 
das technologische "Know-how" der 80er und 
90er Jahre ausgerichtet sind, 

Auf Grund der im Ja,hre 1974 gdührten Ver
handlungen mit der ESRO ,liegt nunmehr ,der 
Text eines Abkommens zwi,s'chen der Republik 
österreich und der Europäischen Weltraum
forschungs-Organisation über .die ~ei,jn,ahme 
österreichs arn Spacelab-Programm vor. 

Das Abkommen, welches am 7. Feber 1975 
durch .die Frau Bundesminister für WtSlsenschaft 
und Forsch,ung unterzeichnet wurde, regelt die 
Einzelheiten für die österreichische Beteiligung 
am Spacelab-Programm, die inder Form eines 
Beitrittes zur Vef'ei11lbarung zWl'schen bestimmten 
Mittgliedstaaten der Europäischen WeLtraum
forschungs-Organis1ation ul1Jd der Europäi1schen 
Weltraumfof'schungs-Ongani,satio.n über die 

Wuganigg 
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Durchführung eines Spacelatb-Programms zu er
folgen hat. Das Inkrafttreten des· Abkommens 
ist vom Beitritt zur genannten Vereinbarung ab
hängi!g. 

Das gegenständliche Abkommen ist gesetz
ändernd Ibzw. gesetzesengänzend und darf diahcr 
gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG nur mit Genehmi
gung Des Nationa'lrates abgeschlossen werden. 

Der Ausschuß für Wissen5chaft und Forschung 
hat die Re.gierungsvodage in seiner Sitzung vom 
12. Juni 1975 in VCl1handlung gezogen. Nach 
Wortmddungen des Hef'ichterstatt,ers sowie der 
Abg.eor.dneten Dr. Ed'uard Mo. s e r, Dr. Gr u
be r, Dr. E r mac 0. r a, Dr. B l·e n k sowie 
L u p t 0 w i t s unD des Bundesministers' für 
Wis~enschaft und For,schung Dr. Hel'tha F i r n
be r.g wurde .einstimmig beschlossen, Dlem Natio
nalrat die Genehmigu11lg des Abschlus~es dieses 
Staaosvertrag.es zu empfehlen. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschunlg 
ist der Meinung, daß im gegenstän.dlichen Fall 
di~ Erlassung eines Bundesgesetzes - im Sinne 
des Art. 50 Abs. 2 B-VG - zur Überführung 
dieses Vertragsinhaltes in die innerstaatliche 
Rechtsordnung nicht notwendig ist. 

A,ls Ergebnis seiner Beratung steHt der Aus
schuß für Wis~enscha'f.t und Forschung den A n
t rag, Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik österreich und der Europäischen Welt
r.a·umforschungs,~Organisation über die Tei:1nahme 
österreichs am SpaceLub-Programm (1603 der 
Bei1agen) wirD verfassungsmäßig genehmi.gt. 

Wien, am 12. Juni 1975 

Radinger 
Obmann 
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